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 Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versi-
cherungsvertrags folgende Versicherungsarten: 

 - Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)  
- Kaskoversicherung (A.2)  
- Kfz-Umweltschadenversicherung (A.3)  
 

 Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbst-
ständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungs-
schein können Sie entnehmen, welche Versicherungen Sie 
für Ihr Fahrzeug abgeschlossen haben. 

 Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

A.1  Kfz-Haftpflichtversicherung –   
für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug anderen zufü-
gen 

A.1.1 Was ist versichert? 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen geschädigt 

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn 
durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
a) Personen verletzt oder getötet werden, 

b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhan-
denkommen, 

c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit 
einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar 
oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermögens-
schäden), 

 und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprü-
che aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder auf-
grund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Pri-
vatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des 
Fahrzeugs gehören neben dem Fahren z.B. das Ein- und 
Aussteigen sowie das Be- und Entladen. 
Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 

A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Scha-
denersatz in Geld. 

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir 
diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schaden-
ersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.  
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Regulierungsvollmacht  
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Scha-

denersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzu-
wehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abge-
schleppten Fahrzeugen 

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder 
Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahr-
zeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt 
oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haft-
pflichtversicherungsschutz besteht.  

 Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder 
das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des 
Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich 
noch in Bewegung befindet.  

A.1.2 Wer ist versichert? 
 Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für 

folgende Personen (mitversicherte Personen): 
a) den Halter des Fahrzeugs,  
b) den Eigentümer des Fahrzeugs, 
c) den Fahrer des Fahrzeugs,  
d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnis-

ses mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten Fah-
rer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von Lade- 
und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet, 

e) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn 
das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwe-
cke gebraucht wird, 

f) den Halter, Eigentümer, Fahrer und Beifahrer eines nach 
A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs.   

 Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag selbstständig gegen uns erheben.  

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssum-
men)? 
Höchstzahlung 

A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-
schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere 
zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache 
haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe 
Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versiche-
rungsschein entnehmen. 
Übersteigen der Versicherungssummen  

A.1.3.2 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, rich-
ten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und der Kfz-Pflicht-
versicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für ei-
nen nicht oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatz-
anspruch selbst einstehen.  

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
Versicherungsschutz in Europa und in der EU 

A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungs-
schutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den au-
ßereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz rich-
tet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebe-
nen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem 
Umfang Ihres Versicherungsvertrags. 

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte) 
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte aus-

gehändigt, gilt: Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung erstreckt sich auch auf die dort genann-
ten nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen 
nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungs-
umfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.  

A.1.5 Was ist nicht versichert? 
Vorsatz 

A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich und widerrechtlich herbeiführen. 
Genehmigte Rennen 

A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-
teiligung an behördlich genehmigten motorsportlichen Ver-
anstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für da-
zugehörige Übungsfahrten.  

 Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt 
eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.2.2 dar. 
Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 

A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten 
Fahrzeugs.  
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahr-
zeugen 

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die 
Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem ver-
sicherten Fahrzeug  
- verbundenen Anhängers oder  
- eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder 

abgeschleppten Fahrzeugs.  
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem versi-
cherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges Fahrzeug im 
Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird und dabei 
am abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht werden.  
Beschädigung von beförderten Sachen 

A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzan-
sprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhanden-
kommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug 
befördert werden.  

 Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insas-
sen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z.B. 
Kleidung, Brille, Brieftasche). Kein Versicherungsschutz be-
steht für Sachen unberechtigter Insassen. 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Per-
son 

A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermö-
gensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem 
Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für Per-
sonenschäden, wenn Sie z.B. als Insasse Ihres Fahrzeugs 
verletzt werden. 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 

A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschä-
den, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförde-
rungsfristen entstehen. 
Vertragliche Ansprüche 

A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, 
soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
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Schäden durch Kernenergie 
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-

energie. 

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug 
 Ihrem Versicherungsschein entnehmen Sie, ob Sie eine Kas-

koversicherung abgeschlossen haben. 
A.2.1 Was ist versichert? 

Ihr Fahrzeug 
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstö-

rung, Verlust oder Totalschaden infolge eines Ereignisses 
nach A.2.2 (Teilkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst 
sind auch dessen unter A.2.1.2 als mitversichert aufgeführte 
Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeug-
zubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich zulässig sind 
(mitversicherte Teile).  

 Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 
von mitversicherten Teilen gelten die nachfolgenden Rege-
lungen in A.2 entsprechend, soweit nichts anderes geregelt 
ist. 
Prämienfrei mitversicherte Teile 

A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 nicht anders geregelt, sind folgende Fahr-
zeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versicherten 
Fahrzeugs ohne Mehrprämie mitversichert: 
a) Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug an-

gebaute Fahrzeugteile, 
b) Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug ange-

bautes oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes 
Fahrzeugzubehör. Voraussetzung ist, dass es aus-
schließlich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z.B.  
Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner Verkehrsan-
schauung nicht als Luxus angesehen wird, 

c)  Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile, 
die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahrzeugs 
üblicherweise mitgeführt werden (z.B. Sicherungen und 
Leuchtmittel), 

d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange 
sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem 
abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein 
unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich 
ist. 

Nicht versicherbare Gegenstände 
A.2.1.3 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbe-

sondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem Ge-
brauch des Fahrzeugs dient (z.B. Mobiltelefone und mobile 
Navigationsgeräte, auch bei Verbindung mit dem Fahrzeug 
durch eine Halterung, Reisegepäck, persönliche Gegen-
stände der Insassen). 

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert? 
 Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, 

Verlust oder Totalschaden des Fahrzeugs einschließlich sei-
ner mitversicherten Teile durch die nachfolgenden Ereig-
nisse: 
Brand und Explosion  

A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer 
mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus ei-
gener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten 
Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf dem Aus-
dehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, 
plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  
Entwendung  

A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung in nachfolgenden Fällen: 

a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Heraus-
gabe des Fahrzeugs aufgrund räuberischer Erpressung. 

b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das 
Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem eigenen Inte-
resse noch zur Veräußerung noch unter Eigentumsvor-
behalt überlassen wird.  

c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter 
in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrau-
chen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, 
wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Be-
treuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z.B. Werkstatt- 
oder Hotelmitarbeiter). Außerdem besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Täter in einem Nähe Verhältnis 
zu dem Verfügungsberechtigten steht, z.B. dessen Ar-
beitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehöriger ist.  

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung 
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, 

Blitzschlag oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. Als 
Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8. Eingeschlossen sind Schäden, die 
dadurch verursacht werden, dass durch diese Naturgewalten 
Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen wer-
den. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese 
Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers zurück-
zuführen sind. 
Zusammenstoß mit Tieren 

A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen 
Fahrzeugs mit Tieren aller Art. Eine Beschädigung der La-
ckierung wird jedoch nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis 
erfolgt, das gleichzeitig andere unter den Schutz der Kasko-
versicherung fallende Schäden bei dem versicherten Fahr-
zeug verursacht hat.  
Glasbruch 

A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahr-
zeugs. Als Verglasung gelten Glas- und Kunststoffscheiben 
(z.B. Front-, Heck- Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spie-
gelglas und Abdeckungen von Leuchten. Nicht zur Vergla-
sung gehören Glas- und Kunststoffteile von Mess-, Assis-
tenz-, Kamera- und Informationssystemen, Solarmodularen, 
Displays, Monitoren sowie Leuchtmitteln. Nicht versichert 
sind Folgeschäden.  
Ist ein Austausch der Frontscheibe erforderlich, so ersetzen 
wir auch die Kosten für Vignetten und Umweltplaketten.  
Kurzschlussschäden  

A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs 
durch Kurzschluss. Eingeschlossen sind die dadurch beding-
ten Überspannungsschäden an mitversicherten Teilen (z.B. 
Anlasser und Lichtmaschine) bis zu 2.000 Euro. Bei Elektro- 
und Hybridfahrzeugen sind Überspannungsschäden an Ak-
kumulationen bis zu 5.000 Euro mitversichert. 
Tierbiss 

A.2.2.7 Versichert sind Tierbissschäden an der Verkabelung, allen 
Gummiteilen und Dämmmaterialien. Darüberhinausgehende 
Folgeschäden sind bis zu einem Betrag von 3.000 Euro ver-
sichert. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sind Tierbissfol-
geschäden an Akkumulationen bis zu 5.000 Euro mitversi-
chert. 
Lawinenschäden 

A.2.2.8 Versichert sind Schäden durch unmittelbare Einwirkung von 
Lawinen und Muren. Lawinen sind an Berghängen oder von 
Dächern niedergehende Schnee- und Eismassen. Muren 
sind Abgänge von Geröll, Schlamm und Gesteinsmassen – 
auch in Verbindung mit Baumgruppen. 

 Kostenübernahme bei Schlüssel- oder Schlossaustausch 
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A.2.2.9 Wir übernehmen die Kosten für einen Schlüssel- oder 
Schlossaustausch in voller Höhe, wenn die Fahrzeugschlüs-
sel durch Einbruchdiebstahl oder Raub entwendet wurden. 
Bei diesen Schäden verzichten wir auf den vertraglich ver-
einbarten Selbstbehalt. 

  Abmelde-/Zulassungskosten 
A.2.2.10 Bei Totalschaden oder Zerstörung des Fahrzeugs überneh-

men wir die von Ihnen nachgewiesenen Zulassungs- und Ab-
meldekosten bis 150 Euro. 

 Entsorgungskosten 
A.2.2.11 Bei Totalschaden oder Zerstörung des Fahrzeugs überneh-

men wir die von Ihnen nachgewiesenen, notwendigen und 
angemessenen Entsorgungskosten. Bei Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen ersetzen wir die Entsorgungskosten von Akku-
mulatoren, wenn ein Totalschaden oder eine Zerstörung des 
Akkumulators eintritt. Bei allen Fahrzeugen sind die Entsor-
gungskosten auf 3.000 Euro begrenzt.  

A.2.3 Wer ist versichert? 
 Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der 

Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abge-
schlossen ist, z.B. des Leasinggebers als Eigentümer des 
Fahrzeugs, auch für diese Person. 

A.2.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
 Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geografi-

schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Ge-
bieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union 
gehören. 

A.2.5 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Ver-
lust? 
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 

A.2.5.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs 
zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines 
vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr 
Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren, 
gilt A.2.6.1. 
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungs-
wert, Restwert und Neupreis? 

A.2.5.2 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten 
der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungs-
wert übersteigen.  

A.2.5.3 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf 
eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 
Schadenereignisses bezahlen müssen.  

A.2.5.4 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im be-
schädigten oder zerstörten Zustand.  

A.2.5.5 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahr-
zeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs aufge-
wendet werden muss. Wird der Typ des versicherten Fahr-
zeugs nicht mehr hergestellt, gilt der Preis für ein vergleich-
bares Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unver-
bindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag des 
Schadenereignisses abzüglich orts- und marktüblicher 
Nachlässe.  

A.2.6 Was zahlen wir bei Beschädigung? 
Reparatur 

A.2.6.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Repa-
ratur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen: 
a) Wenn das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repa-

riert wird, gilt: Wir zahlen die hierfür erforderlichen Kos-
ten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach 
A.2.5.3, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nach-
weisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend 
A.2.6.1 b). 

b) Wenn das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht 
fachgerecht repariert wird, gilt: Wir zahlen die erforderli-
chen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe 
des um den Restwert verminderten Wiederbeschaf-
fungswerts (siehe A.2.5.3 und A.2.5.4). Dabei werden 
mittlere ortsübliche Stundenverrechnungssätze zu-
grunde gelegt. 

Abschleppen 
A.2.6.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten für 

das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelegenen 
für die Reparatur geeigneten Werkstatt.  Dabei darf, ein-
schließlich unserer Leistungen wegen der Beschädigung des 
Fahrzeugs nach A.2.6.1, die Obergrenze nach A.2.6.1 a)      
oder A.2.6.1 b) nicht überschritten werden. 

 Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber verpflich-
tet ist, diese Kosten zu tragen.  
Abzug „neu für alt“ 

A.2.6.3 Wir ziehen von den Kosten der Ersatzteile und der Lackie-
rung einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile ent-
sprechenden Betrag ab (neu für alt), wenn 
- bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausge-

tauscht werden oder 
- das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert wird. 
Der Abzug neu für alt ist in den ersten vier Jahren nach der 
Erstzulassung beschränkt auf die Bereifung, die Batterie und 
die Lackierung. 

A.2.7 Sachverständigenkosten 
 Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn 

wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt ha-
ben. 

A.2.8 Mehrwertsteuer 
 Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese für 

Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung tat-
sächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir 
nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 

A.2.9 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung 
Wiederauffinden des Fahrzeugs 

A.2.9.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb eines Monats nach 
Eingang der in Textform abgegebenen Schadenanzeige wie-
der aufgefunden, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpflichtet. Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug inner-
halb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengun-
gen wieder in Besitz nehmen können. 

A.2.9.2 Wir zahlen die Kosten für die Abholung des Fahrzeugs, wenn 
es in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie) aufge-
funden wird. Ersetzt werden die Kosten in Höhe einer Bahn-
fahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchs-
tentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeblich ist 
jeweils die Entfernung vom regelmäßigen Standort des Fahr-
zeugs zum Fundort. 
Eigentumsübergang nach Entwendung 

A.2.9.3 Sind Sie nicht nach A.2.9.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs 
verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer. 

A.2.9.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtver-
letzung (z.B. nach D.1, E.1 oder E.3 oder wegen grober 
Fahrlässigkeit nach A.2.15.1 Satz 2) gekürzt und wird das 
Fahrzeug wieder aufgefunden, gilt Folgendes: Ihnen steht 
der Anteil am erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug 
der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der 
Rückholung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil ent-
spricht der Quote, um die wir Ihre Entschädigung gekürzt ha-
ben. 
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A.2.10 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?  
 Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neu-

preis des Fahrzeugs nach A.2.5.5. 
A.2.11 Selbstbehalt 
 Ist ein Selbstbehalt vereinbart, wird dieser bei jedem Scha-

denereignis von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Ver-
sicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher 
Höhe Sie einen Selbstbehalt vereinbart haben. 

A.2.12 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile 
Was wir nicht ersetzen 

A.2.12.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen, Alte-
rungs- und Verschleißschäden. Ebenfalls nicht ersetzt wer-
den Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff und Betriebs-
mitteln (z.B. Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulas-
sungskosten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nut-
zungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs. 
Rest- und Altteile  

A.2.12.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verblei-
ben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die 
Entschädigung angerechnet. 

A.2.13 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung 
A.2.13.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Ent-

schädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens 
innerhalb von zwei Wochen.  

A.2.13.2 Sie können einen angemessenen Vorschuss auf die Ent-
schädigung verlangen, wenn 
- wir unsere Zahlungsfrist festgestellt haben und 
-  sich die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines 

Monats nach Schadenanzeige feststellen lässt.  
A.2.13.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwar-

ten, ob es wieder aufgefunden wird. Deshalb zahlen wir die 
Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach 
Eingang der in Textform abgegebenen Schadenanzeige. 

A.2.13.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der 
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Geneh-
migung weder abtreten noch verpfänden.  

A.2.14 Können wir unsere Leistung vom Fahrer zurückfordern, 
wenn Sie nicht selbst gefahren sind? 

 Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug 
und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von 
dieser Person unsere Leistungen bei schuldloser oder ein-
fach fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück. 
Bei grober Fahrlässigkeit fordern wir unsere Leistungen nur 
dann zurück, wenn der Versicherungsfall infolge des Genus-
ses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mit-
tel herbeigeführt wurde. Außerdem fordern wir unsere Leis-
tungen zurück, wenn die Entwendung des Fahrzeugs oder 
seiner Teile oder Zubehörteile grob fahrlässig ermöglicht 
wurde. Wir können unsere Leistungen jedoch nur insoweit 
zurückfordern, wie dies der Schwere des Verschuldens ent-
spricht.  
Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst 
bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zu-
rück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.  

 Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-
Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, 
der Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt. 

A.2.15 Was ist nicht versichert? 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

A.2.15.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
des Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 

der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.  

 Wir verzichten auf den Einwand der grob fahrlässigen Her-
beiführung des Versicherungsfalls. Ausgenommen von die-
sem Verzicht sind die grob fahrlässige Ermöglichung des 
Diebstahls des Fahrzeugs oder seiner Teile oder Zubehör-
teile sowie die Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge 
des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berau-
schender Mittel. In diesen Fällen sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.  
Genehmigte Rennen 

A.2.15.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-
teiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen 
Veranstaltungen, bei denen es auf Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für da-
zugehörige Übungsfahrten. 

 Hinweis: Die Teilnahme an nicht genehmigten Rennen stellt 
eine Verletzung Ihrer Pflichten nach D.1.4 dar. 
Reifenschäden 

A.2.15.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zer-
störte Reifen. Versicherungsschutz für Reifenschäden be-
steht jedoch, wenn durch dasselbe Ereignis gleichzeitig an-
dere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schä-
den am Fahrzeug verursacht werden. 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen 
der Staatsgewalt 

A.2.15.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnah-
men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht 
werden. 
Schäden durch Kernenergie 

A.2.15.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie. 

A.2.16 Sachverständigenverfahren bei Meinungsverschieden-
heit über die Schadenhöhe 

A.2.16.1 Bei Meinungsverschiedenheiten zur Schadenhöhe ein-
schließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts 
oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten 
kann auf Ihren Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverstän-
digenausschuss entscheiden. 

A.2.16.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kfz-Sach-
verständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird 
dieser von dem jeweils anderen bestimmt.  

A.2.16.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein wei-
terer Kfz-Sachverständiger als Obmann. Er soll vor Beginn 
des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden. Einigt 
sich der Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, 
wird er über das zuständige Amtsgericht benannt. Die Ent-
scheidung des Obmanns muss zwischen den jeweils von 
den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.  

A.2.16.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Ver-
hältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von 
Ihnen zu tragen.  

 Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten. 

A.3 Kfz-Umweltschadenversicherung – 
für öffentlich-rechtliche Ansprüche nach dem Umwelt-
schadengesetz 
Die Kfz-Umweltschadenversicherung ist Bestandteil des 
Vertrags über die Kfz-Haftpflichtversicherung. 
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A.3.1 Was ist versichert? 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt 

A.3.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sa-
nierung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensge-
setz (USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder 
eine plötzliche und unfallartige Störung des bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs des Fahrzeugs (Betriebsstörung) verur-
sacht worden sind. 
Begründete und unbegründete Ansprüche 

A.3.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz be-
gründet, leisten wir Ersatz in Geld. 

A.3.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz un-
begründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt 
auch, soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet 
sind. 
Regulierungsvollmacht 

A.3.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Scha-
dens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
durch die Behörde oder einem sonstigen Dritten zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen 
Ermessens abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungs-
verfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Ver-
fahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen das 
Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen 
auf unsere Kosten. 

A.3.2 Wer ist versichert? 
Die Regelungen unter A.1.2 gelten entsprechend. 

A.3.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssum-
men)? 
Die Versicherungssumme für öffentlich-rechtliche Haftungs-
ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz beträgt 5 Mio. 
Euro je Schadenfall und maximal 10 Mio. Euro je Versiche-
rungsjahr. 

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
Geltungsbereich 
Versicherungsschutz gemäß A.6.1 besteht außerhalb des 
Anwendungsbereichs des Umweltschadensgesetzes auch 
in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), so-
weit die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) gilt oder 
sinngemäße Anwendung findet. Versicherungsschutz nach 
den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit 
diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht über-
schreiten. 

A.3.5 Was ist nicht versichert? 
Vorsatz, Schäden durch Kernenergie 

A.3.5.1 Die Regelungen unter A.1.5.1 (Vorsatz) und A.1.5.9 (Schä-
den durch Kernenergie) gelten entsprechend. 
Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Um-
weltschäden 

A.3.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt un-
vermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwir-
kungen auf die Umwelt entstehen. 
Ausbringungsschäden 

A.3.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwen-
dung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, fes-
tem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln resultieren, es sei denn, dass diese Stoffe 
durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungs-
widrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, die Stoffe 
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder 
in andere Grundstücke abdriften. 

Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umwelt-
schutz dienen 

A.3.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße 
gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete be-
hördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, entstehen. 
Vertragliche Ansprüche 

A.3.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflich-
tung hinausgehen. 
Privatrechtliche Ansprüche 

A.3.5.6 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, 
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes be-
reits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des Pri-
vatrechts gegen Sie geltend gemacht werden können. (Hin-
weis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-
Haftpflichtversicherung gedeckt.) 

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungs-
schutz 
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass 
wir Ihnen Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies 
durch Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen.  

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie die in Ihrem 

Versicherungsschein genannte fällige Prämie gezahlt haben, 
jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.  
Hinweis: Sie müssen das Versicherungskennzeichen bzw. 
die Versicherungsplakette ordnungsgemäß am Fahrzeug 
angebracht haben.  
Beendigung durch Widerruf 

B.1.1 Üben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 VVG aus, kündigen wir 
den vorläufigen Versicherungsschutz mit Frist von zwei Wo-
chen in Textform.  
Prämie für vorläufigen Versicherungsschutz 

B.1.2 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes 
haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden 
Teil der Prämie. 

C Prämienzahlung 
Die Prämien sind Einmalprämien. Sie müssen diese vor Aus-
händigung der Bescheinigung über den Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages sowie Aushändigung des Versiche-
rungskennzeichens bzw. der Versicherungsplakette zahlen. 

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahr-
zeugs? 

D.1 Bei allen Versicherungsarten 
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 

D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag an-
gegebenen Zweck verwendet werden.   
Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 

D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
braucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentü-
mer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass 
das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
wird. 
Fahren nur mit Fahrerlaubnis 

D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrer-
laubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der 
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Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen 
lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 Nicht genehmigte Rennen 
D.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen verwendet 

werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für die dazugehö-
rigen Übungsfahrten. 

 Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind in der Kfz-
Haftpflicht- und Kaskoversicherung gemäß A.1.5.2 und 
A.2.15.2 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
Alkohol und andere berauschende Mittel 

D.2.1  Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mit-
tel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Au-
ßerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahr-
zeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mit-
tel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung besteht für solche 
Fahrten nach A.2.15.1 kein oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz.  
Nicht genehmigte Rennen 

D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den 
dazugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen 
es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und 
die behördlich nicht genehmigt sind.  

 Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrtsportliche Veran-
staltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 
ausgeschlossen. Auch in der Kaskoversicherung besteht für 
Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt, nach A.2.15.2 kein Versicherungs-
schutz.  

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten 
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen 
Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 

 Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung aus D.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter oder 
Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, 
soweit Sie, der Halter, oder Eigentümer als Fahrzeugin-
sasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen Personen-
schaden erlitten haben.  

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, so-
weit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungspflicht ur-
sächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig ver-
letzen. 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung 

D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 erge-
bende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 
den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag 
von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Außerdem gelten 
anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in 
Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.  

 Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von 
Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 VVG) 

vollständig oder teilweise von der Leistungspflicht befreit 
sind.  

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vor-
sätzlich begangene Straftat erlangt (z.B. Diebstahl), sind wir 
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

E.1 Bei allen Versicherungsarten 
Anzeigepflicht 

E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu ei-
ner Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche 
anzuzeigen. 

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere 
Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind 
Sie verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens 
(z.B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich mitzutei-
len. Dies gilt auch, wenn Sie uns das Schadenereignis be-
reits gemeldet haben. 
Aufklärungspflicht 

E.1.3 Sie müssen alles tun, was der Aufklärung des Versiche-
rungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erfor-
derlich ist. Sie müssen dabei insbesondere folgende Pflich-
ten beachten: 
-  Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die ge-

setzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen 
und die  dabei gesetzlich erforderliche Wartezeit zu be-
achten. Ist die erforderliche Wartezeit abgelaufen oder 
haben Sie sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfall-
ort entfernt, müssen Sie die Feststellungen unverzüglich 
nachträglich ermöglichen (Unfallflucht nach § 142 Straf-
gesetzbuch). 

- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen des 
Schadenereignisses, zum Umfang des Schadens und zu 
unserer Leistungspflicht wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Wir können verlangen, dass Sie uns in 
Textform antworten. 

- Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorlegen, so-
weit es Ihnen billigerweise zugemutet werden kann, 
diese zu beschaffen. 

-  Sie müssen unsere für die Aufklärung des Schadens er-
forderlichen Weisungen befolgen, soweit dies für Sie zu-
mutbar ist.  

- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Umständen 
des Schadenereignisses und zu unserer Leistungspflicht 
ermöglichen, soweit es Ihnen zumutbar ist.  

Schadenminderungspflicht 
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses 

nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.  

 Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumut-
bar, zu befolgen. 

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung  
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie 
verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhe-
bung des Anspruchs mitzuteilen.  
Anzeige von Kleinschäden 

E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht 
mehr als 500 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren 
wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen, 
wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.   
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Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht 

(z.B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüg-
lich anzuzeigen.  

E.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechtsstreits überlassen. 
Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsan-
walt zu beauftragen. Diesem müssen Sie Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Un-
terlagen zur Verfügung stellen müssen. 
Bei drohendem Fristablauf 

E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine 
Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahn-
bescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht 
den erforderlichen Rechtsbehelf (z.B. Widerspruch) einle-
gen.  

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahr-
zeugs 

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs oder mitversicherter Teile 
sind Sie abweichend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unver-
züglich in Textform anzuzeigen. 
Einholen unserer Weisung  

E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahr-
zeugs bzw. mitversicherter Teile müssen Sie unsere Wei-
sungen einholen, soweit die Umstände dies gestatten. Sie 
müssen unsere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zu-
mutbar ist.  
Anzeige bei der Polizei 

E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den 
Betrag von 250 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadener-
eignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen. 

E.4 Zusätzlich in der Kfz-Umweltschadenversicherung 
Anzeige-, Aufklärungs- und Schadenminderungspflichten 

E.4.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu ei-
ner Leistung nach dem Umweltschadensgesetz führen 
könnte, – soweit zumutbar – sofort anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche er-
hoben worden sind. 

E.4.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und 
umfassend zu informieren über: 
- die Ihnen gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende 

Information an die zuständige Behörde, 
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder 

Sanierung eines Umweltschadens Ihnen gegenüber, 
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Drit-

ten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Be-
grenzung oder Sanierung eines Umweltschadens, 

- den Erlass eines Mahnbescheids, 
- eine gerichtliche Streitverkündigung, 
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen 

oder gerichtlichen Verfahrens. 
E.4.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-

rung des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu be-
folgen, soweit es für Sie zumutbar ist. Sie haben uns aus-
führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-
ten und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns 
mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-
senden. 

E.4.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden sind unverzüglich mit uns abzustimmen. 

E.4.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im 
Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einlegen. Einer Weisung durch uns bedarf es nicht. 

E.4.6 Im Widerspruchsverfahren oder in einem gerichtlichen Ver-
fahren wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die 
Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gericht-
lichen Verfahrens beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ih-
rem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen.  

E.5 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

E.5.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.4 geregelten 
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen 
Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 

 Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit bei Ver-
letzung einer Auskunfts- oder Aufklärungspflicht im Scha-
denfall gilt folgende Voraussetzung: Wir haben Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen.    

E.5.2 Abweichend von E.5.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, so-
weit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung 

E.5.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.5.1 erge-
bende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und 
den mitversicherten Personen gegenüber auf den Betrag 
von höchstens je 2.500 Euro beschränkt. 

E.5.4 Die Leistungspflicht erweitert sich auf einen Betrag von 
höchstens je 5.000 Euro, wenn Sie die Aufklärungs- oder 
Schadenminderungspflicht nach E.1.3 und E.1.4  
- vorsätzlich und  
- in besonders schwerwiegender Weise  
verletzt haben. Dies ist z.B. bei unerlaubtem Entfernen vom 
Unfallort trotz eines Personen- oder schweren Sachscha-
dens der Fall.  
Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung 

E.5.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem 
anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsicht-
lich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei. 
Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei 
Rechtsstreitigkeiten 

E.5.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach  
- E.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend gemachter An-

sprüche), 
- E.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter Ansprü-

che) oder  
- E.2.4 (Prozessführung durch uns) 
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die 
über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschul-
deten Entschädigung erheblich hinausgeht, gilt: 
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- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich des von 
uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig von unserer 
Leistungspflicht frei. 

- Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir berechtigt, un-
sere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen 

Mindestversicherungssummen 
E.5.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflich-

ten nach E.1 und E.2, gelten anstelle der vereinbarten Versi-
cherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestver-
sicherungssummen. 

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 

Pflichten mitversicherter Personen 
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren 

Pflichten sinngemäße Anwendung. 

Ausübung der Rechte 
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus 

dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versiche-
rungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. Andere 
Regelungen sind: 
- Geltendmachung von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflicht-

versicherung nach A.1.2, 

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Per-
sonen 

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Perso-
nen.  

 Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung:  
Gegenüber mitversicherten Personen können wir uns auf die 
Leistungsfreiheit nur berufen, wenn  
-  die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände 

in der Person des Mitversicherten vorliegen oder  
-  diese Umstände der mitversicherten Person bekannt     

oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren.  
Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der verein-
barten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 
gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Entsprechen-
des gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leis-
tungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in die-
sen Ausnahmefällen bestehen. 

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des 
Fahrzeugs, Wagniswegfall 

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 
 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versiche-

rungsschein. Das Verkehrsjahr beginnt am 1. März und en-
det mit Ablauf des Februars des Folgejahres. Der Vertrag 
endet mit Ende des Verkehrsjahres, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf. 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versi-
cherungsvertrag kündigen? 
Kündigung nach einem Schadenereignis 

G.2.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb eines 
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Ent-
schädigung zugehen oder innerhalb eines Monats in Text-
form zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht ab-
gelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-

Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den 
Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu las-
sen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der 
Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen 
Urteils kündigen. 

G.2.2 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des 
Vertrags, wirksam werden soll.   
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des 
Fahrzeugs 

G.2.3 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsverstei-
gert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwer-
ber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender 
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündi-
gungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis. Der Erwerber 
kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder 
spätestens zum Ablauf des Vertrags endet. 

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versi-
cherungsvertrag kündigen?  
Kündigung nach einem Schadenereignis 

G.3.1 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb ei-
nes Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die 
Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nach-
dem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungs-
pflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das 
Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten 
zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außerdem können 
wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum 
Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit 
mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. 

 Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei 
Ihnen wirksam.  
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des 
Fahrzeugs 

G.3.2 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nach-
dem wir von der Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt haben. Kündigung bei Verlet-
zung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des 
Fahrzeugs 

G.3.3 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs 
nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. 
Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem 
Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung 
oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere 
Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Er-
werber wirksam. 

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten 
 Die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung sind jeweils 

rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündigung eines die-
ser Verträge berührt das Fortbestehen anderer nicht. 

G.5 Zugang der Kündigung 
 Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie innerhalb der je-

weiligen Frist zugeht. 
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G.6 Prämienabrechnung nach Kündigung 
 Bei einer Kündigung vor Ablauf des Verkehrsjahres steht uns 

die auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Prä-
mie anteilig zu.  

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 
Übergang der Versicherung auf den Erwerber 

G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den 
Erwerber. 

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Prämie entsprechend 
den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuab-
schluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen. Die 
neue Prämie gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Ver-
sicherung folgt. 

G.7.3 Die Prämie für die laufende Zahlungsperiode können wir ent-
weder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.  
Anzeige der Veräußerung  

G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung 
des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Mit-
teilung, droht unter den Voraussetzungen des § 97 VVG der 
Verlust des Versicherungsschutzes.  
Kündigung des Vertrags 

G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.3 
oder wir nach G.3.3 den Vertrag kündigen. Dann können wir 
die Prämie nur von Ihnen verlangen. 
Zwangsversteigerung  

G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzu-
wenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.  

G.8 Wagniswegfall (z.B. durch Fahrzeugverschrottung) 
 Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns die 

Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagnis-
wegfall Kenntnis erlangen. 

G.9 Rückgabe des Versicherungskennzeichens oder Ent-
wertung der Versicherungsplakette 

 Wird der Vertrag widerrufen oder vor Ablauf des Verkehrs-
jahres beendet, müssen Sie uns den Versicherungsschein 
und das Versicherungskennzeichen unverzüglich zurückge-
ben. Eine Versicherungsplakette müssen Sie entwerten und 
uns dies auf Verlangen nachweisen. 

H Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

H.1 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns ein-
mal nicht zufrieden sind? 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind 
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von 
Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen ins-
besondere die nachfolgende Beschwerdemöglichkeiten of-
fen. 

Versicherungsombudsmann 
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Om-
budsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen 
Sie derzeit wie folgt: 
Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 080632  
10006 Berlin 
E-Mail:  beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungs-
stelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsver-
fahren teilzunehmen. 
Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. 
über eine Webseite oder E-Mail) abgeschlossen haben, kön-
nen Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Platt-
form www.ec.europa.eu/consumers/odr wenden. Ihre Be-
schwerde wird von dort an die zuständige außergerichtliche 
Streitschlichtungsstelle weiter geleitet. 

Versicherungsaufsicht 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wen-
den. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die 
derzeitigen Kontaktdaten sind: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn  

  E-Mail: poststelle@bafin.de 
  Internet: www.bafin.de 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist 
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.  

Rechtsweg 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten. 

 Unser Beschwerdemanagement 
 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns 

wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu 
zur Verfügung. Sie erreichen diese derzeit wie folgt: 

 Helvetia Versicherungen 
 - Zentrale Beschwerdestelle - 
 Berliner Str. 56-58 
 60311 Frankfurt a.M. 

H.2 Gerichtsstände 
Wenn Sie uns verklagen 

H.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie ins-
besondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig 

ist, 
- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die 

Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 
Wenn wir Sie verklagen 

H.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ins-
besondere bei folgenden Gerichten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig 

ist, 
- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die 

Niederlassung Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den 
Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder Gewer-
bebetrieb abgeschlossen haben. 

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland 
verlegt 

H.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutschlands verlegt 
haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
gilt abweichend der Regelungen nach H.2.2 das Gericht ver-
einbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

 


